
- Fristenregelung 

. , 
R. G. K A R L ~ U I ~ '  28. JanUar. A m  ~~ g haben sich die Venni?tucgen,: 

.da3 der Erste 'Senat des Bundesverfaz- 

.sungsgerichts '~1 seiner auf den 25.. Fe-. 
bruar anberaumten Wrteib;rerMlndüng 
'dfe Fristenlösung beim Scllwanpz--' 
schaftsabbr~ch verwerfen wird. ver-., 
dichtet. Aus Ki-eisen des Bundesverfas- 
sungsgerichts waf dazu allerdings kei- 
nerlei Stellungnabe zu erlangzn; übßr 
das Ergebnis der Urteilsberatxng wurde 
weiterhh völiiges Schweigen gewahrt. 
Wie uus anderer Quelle zu erfahren. 
war, spricht aber die Wai?rs&ein!lchlreit 
dafür, daß das Gericht die Ft*,st;t,la?.öcung 
für verfassungswidrig erklären .md an 

'ihrer Steile eine IndLkationcnlösung 
v o n e f ~ h e n  'wird. Auch einer Ge? Pr- 
testvertreter der Opposition hHt es Sem 

I bisherigen Verfahrensgang nach f~ 
wahrscheinlich, daß ' die F9stenlömng 
venvorfcn werJen b ü ~ t e ,  denn 2ie Ee- 
ratungen wkren, wie er meint, einfacher 
~rerlaufen. wenn man sich auf die Fg- 
stenlösung geeinigt hätte. Schwieriglcei- 
ten. deren Klärgng zeit~aubend seln .. 

könnte. dürften bei der Beratung qller- 
dings aufgetaucht sein. wenn es den. 
Richtern-um die Frage ging; welche In- . 

' dikationen sie . Mr zulässig ~ k l ä r c n  
sollten. Xach weiteren Vermutungen . 
hat sich die Frist für f ie  Urteilsvcri~~n- ' 
dunn deshalb vewgert ,  weil zwei d-p 
Richter der Mehrheitsneinung des Se- 
nats ihre abweichende Meinzng ge en- 
überstellen ~ol i@%-S 2 7. J/$, 1b5 

E h e  einstweiIige A!iordnung .des 
Lande3 Baden-iNürttemberg, nnch dor' 
das am 18. Juni 1374 von B~mdesprEsi- 

I dent FIeincmann untersclhTiebene nice  - 
Gesetz vorläufig nicht in Kraft tritt, w3s 

' durch den Senatsbesc??~ß .ehenfas D i s  
;zum 25. Febmw verliingert worden. Der 
Normenkontroliidage, die Baden-SVürt- 
temberg . ~UIZ ~ a c h  oer e-b.stwilig:n , 

Anordnung eingereicht hatte, hatten sich 
die vier weiteren CDU/CSU-regierten 
Bunidesländer Bayern, Fiheiilland-Pfal?, 
Schieswig-HoIstein upci das Ssarland 
s0vJi.e 192 der 243 Mitgiieder der CDU/ ; 
CSU-Bundestagsfraktion angescjylossen. .; 

i t?;eit In' ' ,den 'A-d hf-o& liatten +Be- 
obachter 'sti-eckenweise den Eindruck, 
'als sei Ries in die Rollo ein& AngeMag:. 
,ten geraten, der slch mit wenig glück- 
:Ucher Hand um seine VerteidiFung 
gegen' einen Katalog vcn VorwClr- 
fen matt Engelmann und Ries hatten 
geduldig ihre Gesichter dcn Fotografen 
lii~:,brhalten: dcr eine, weil i h n  Publi- 
zität noch aiernais ungelegen kam, der 
andere wobJ eher, um zu demonstrie-a 
reri, daß er .sein Gesicht vor aer 

:Öffentlichkeit nicht ZJ verbergen breu- 
ehe. 

Es war ganz sicher kein iibllcher 
KuustprozeD, mit dem sich die- 17. 
Zivi:lrammer befassen rnuBte. Denn der 
künstlerische Rang des Buches „Großes 
Bundesver&enstkreuzu, das der Autor 
+gelmann in die literarische Ihtego- 
r:e „Tatsachcnromanc' eingestuft hat, 
erscheint durchaus bescheiden.' Den- 
nr:ch geht es im Gnindsatz wieder ein- 
mal um die ICmtfreiheit und um ihre 
Wechselbezien~rngen zu anderen 
Garantien der >Jerfascung: zum Per- 
s4~3chkeitsrecht und zur Menschen- 
wkde. Seit uer „Mephisto"-Entschei- 
dung des Bur~desverfassiingsgerichts 

' si?rd die Grenzen der Kunstfreilreit 
zwar abgesteckt, müssen akrr in C' inem 
G-ri-htsverfahren für den einzelnen 
Fall neu gezogen werden. 
. F?elrr.anq hat in seinem . Biich 
neben Eirer Zeihe führender Politiker 
und Uukmehrner auch Dr. Ries auf- 
treten lassen: als zentraliCigur einer 
Art von Krininalgeschichte, die vor 
allem die naiionaIsozialistische Vergan- 
genkeit ,unter uns lebender Personen 
6-5 ÖFferit'iichen L~bens" entlarven soll 
:i!ZnpiCe:it). Den breitesten Raum 
nimmt darin die Schilderung vom uri- 
anfhal's~rnka \qirtschaftlichen AAufstieg 
des Dr. Pdes eiii, der den Grundstock 
zv seinem heutigen Vermögen durch 
die bratale ,A.risierunga jüdischer Be- 
t~ lebe  im Osten gelegt, der jüdische 
und polnische Zwangssrbeiter beschäf- 
tigt 7::1d vor Kriegsende große Vermö- 
genswerte in ,  den Westen verbracht 
hak7.n soll. Andere Bemerkungen über 
Ries erscheinen da~eben  ener als Bei- 
wez1~. aur.4 wenn in dcr mündlichen 
Verhmdiung noch soviel Zeit auf die 
Rtärung der Früge verwendet viurde, 
in welchem Umfange Ries seinen Start 
c!s U:lternehmcr dsr £ha!lziellen Hi!fe. 
eol'4es Schwiegervaters verdanken mag 
t13d ob znter „Cuinrniartikeln des 
I~y~iznischen und sanitären Redrirlu" 
wjridich aussch!ieUlicb oder vorwie- 
gend Prtisemative zu rarsteheil sind. 

In d~eizehn Aniriipcn hatte der nam- 
hafte Pressercchtler Dr. Wenzel inzwi- 
gehe2 zusammengefa3t, was %r an die- 
ser I?ar~t.ellui~g f ü r  fclsch hiclt und 
1v:c er B e r ~ d  Eilgclmalm verurteilt 
schen rnöchf,e. Aber es ma'? nicht am 
Anila!t ge!egcn habeil, daß der größte 
,Teil dieser Pr.3zeOntnGPn n i a t  an fies,. 

fÖ~bieich<n'- Unternehmer aUfzustelg& 
Das Gericht deutete alIerdings auch an 
daß Engeimann einige belanglose Ab 
striche an dem Bild wird machen hüss 
sen,.das e r  von Ries gezeichnet hat. 
: So könnte Engelmann vieileickt au 
das WÖrt&en „durch\vegn verzichten 
das er bei der Beschreibwig der wi.& 
schaftlichen Expansion des Unterneh 
mers Ries berfitzt hatte. Bei dei 
Neuerwerbungen, die. Ries nach unc 
nach zu einem ,,bunten Kranz blühen, 
der Tochterfirmen" vereirat  habe, habc 
es sich - so hatte EngeImann behaup- 
tet - „durchweg" um Eetriebe gehan. 
delt, die zuvsr in jiidischem Besitz ge 
wcscn seen. So angestrengt in de! 
mündlichen Verhandlun$ auch gerech. 
net wurde: Trotz der nachhaltigen Fra. 
gen von Rechtsanwdt Gerhardt, dei 
sehr eindrucksvo~ den.  Standpuna 
Engelranns vertrat, wußte sich Ries 
nicht m&r genau zu erinnern, wie viel< 
Firmen er besaß und .,u:elche davoi: 
jüdischen Ursprungs gewenen seien 
D39 Gericht kam auf sechs von insge- 
samt neur.: Und offcn blieb die ehe3 
sprochwisensciaftli& . interessantt 
Frage, ob man bei dieder Relation vol 
„durchwegl"oder ,,meistu oder ,;anders- 
wie" spre&.rn rnui3. Als Beweis eriür 
wie mehrdeutig das an sich harmlose 
'Wörtchen ,durcli~veg" sein Bann, hat 
Enpelmann 'Sachverstündigen-Gutach- 
ten V& CYalter Jens ~rnd Heinrich BöU 
angeboten - -.vem auch, nie es ia 
dem Schriftsatz heißt, ,nurnebmbeiu. 

Auch daO Ries durcil die Keirat seine 
Küirierg begründet urd in .welchen 
timfange er sich mft der Herstellung 
von Präse:vativen befaCt hat, dar3bet 
könnte Ecgzlrnann, wie das Gericht zr 
erkennen gab, in einer späteren Auf. 
lege seiries Buches vielleicht neu nach. 
denken. . „GröBere Änderungeil", sc 
s:igte der t'orsitzende in bemerkens 
werte;. Offenheit und mit einen 
tastenden Vergleichsvorschlag an Rie 
'gewandt, ,,können Sie auch in d ~ m  Ur 
teil nicht erwarten." 
Ries zeigt indes, eiristwrilen jeden 

falls, wenig Interesse an einem solche; 
' VergIeich. Er meint, das euch vermitt! 
insgesamt vcn ihm den ' Ejndmc? 
eines „wirklich widerlichen deutsche: 
Unternehmers"; er  kelrlagt, biswei!e: 
beschwörend die Ilände hebend, sein 
Erir.nerungs1ücken. Er weist oaraii 
hin, da8 Exgelrnann seine Kecntnis? 
aus - ci'ein DDR-+rchiv,-L schöpfe 

könne, er rannte aber auch gieicbmui 
mit gesenktem Kopf gegen Urkundes 
u?drlogische So\Itissc en; di* sich, au: 
dem Material aufdrängen, das sich iii 
zwischen in den Akten stapelt. Vo 
allem sa$t er such, sehr nehenbeL e 
ha:?e sein daiiialiges Verhaltea mora 
lisch iiiiht für vervjerfkar; -und es wa 
nicbt das einzige Mal, als daraufhi 
leise Unruhe im Saal aufkam. Solehc 
Rarinen wurde auch h8rbar, als es ui 

sotidern an Engelrnann gegangen sein ' die Frage ging, wie der Arbeitstag dt 
Streit um eiiirn wTat~zi~beIlrCIm~.3'~ &trfte. In den Hauptpunkten, so deu- Juden in den Dbrjken und in den Gei 

tete es der Vorsitzende des Gerichtes tos der Stundenzahl nach ausgesehc 
Eigentlich war der Vorstandsvorsit- 

zende und Mehrheitsalrtionär der 
Pcgulan~Werke, ur. Fritz Riss, nls KIa- 
ger vor das Landqexicht Stuttgdrt ge- 
gangen. um dein In ' Rottach/Egern 
lebenden Bernd Engelmann, flach dem 
Klappentext $es ulrstritten~n Buches 
„einer der eriolgrei~hsten Bachhuch- 
autoren"; eine Reihe von Behaugtun- 
gen verbieten ni lassen. Aber im Vei-- 
lauf der mündlic5en Verha~diuqg, d!e 

.dch über den ganzen Nachmittag bis 

an, könnte Ries seinen Prozen ver- 
lieren: jm Kern und iil einem hö?.eien 
Sinne seien die Behauptungen des 
Bliches richtig. 

Eies werde, so gab der Vorsitzende 
zü erkennen, wohl den Vcrwurf hinneh- 
men müssei~. es sei der Unternehmer 
&Wesen, d& im NS-%eich jüdische 
Betriebe arisiert habe, dem es gelungen 
sei, bVennögenswertc in den Westen zu 
bringen und dem es abemxals gelungen 
sqi, im Pi'achkriegsdeutschiand ;.um er- 

haben mag - ob sie arlit, zehn, zwö 
oder, wie in dcm Bixch. behauptet, aut 
vieliehpf$$Mj?ef jäikn*arbeiten mii 
sen. - JAN. 197.5 

Dalj Dr. Ries nicht der ,arisieende 
mit allen .Mit!eln zum wirtschaftliehc 
Erfolg sri-ebende Unternehmer ist, d 
in dem Buch gezeichnet S~ird, dieser B 
we!s schelnt bislang jedenfalls nicht g 
Jungen. Nachdem die Stuttgarter Richt 
in weiser Beschränkung ihrer Zensore 
rolle das Buch aber als Kunst+ch; 



[anefkennen. wären rJnter!ass&gsan-: 
sprüche nur begründet, wenn die i.leol- 

r~chenwiirde von Er. Ries oder sein 
'Persönlichkeitsreclit in schwerwiegen-. 
der Weise bezinträchtigt wäre. Denn 
die Verfassung erklärt die Kcnst 
schlechthin als frei. DaB sie dennoch 
nicht schrankenlos ist, hat die Mephi- 
sto-~nbcheidung geklärt. Aber diese 
Schranken werden nur von der Verfas- 
sung selbst, nicht durch .die einfachen , 
Gesetze gezogen, vor allem, wie es 
heißt, von der Menschenwürde. , 

Der „Tatsachenroman" gegen dessei? 1 
.Bezeichnun&! sich Dr. Eies in dem Pro- 
zeß auch wendet, wirft durch seine 
Mischung von Dichtung und Wahrheit 
natürlich neue Rechtsfragen auf. .Der 
Verfasser eines Buclies, mag es ein 
Tatsachenroman und juristisch zudem 
ein Kunstwerk sein, mu3 fiir die; 
Wahrheit. seiner Behauptungen einste- 
hen, wenn er konkrete Persollen zeich- 
net und eindeutig zu erkennen gibi, 
da13 er das; was er schreibt, für wahr 
hält. Dies gab das Gericht als seine 
rechtliche Meinung zu erkennen., , 

Jetzt muD das Gericht a!lerdings erst 
noch zahlreiche Beweise erheben, bevois., 
es über die Unterlassungsanträge des 
Dr. Ries entscheiden kann. Entscheiden 
muß es auch über 'die Widerklage von 
Engelmann und seinen Antrag auf Er- 
laß einer einstweiligen Verfiigung. 
Damit will Engelmann Ries die Ee- 
hauptung verbieten, seine Buckbe- 
hauptungen seien gröblich unwahr und 
entspräche11 auch nicht entfernt d e r  
Wirklichkeit. Und er will ,vom Gericht , 
festgestellt wissen, daß er über R e s  ( 
eine Reihe weiterer Ee!lauplungen suf-. 
stellen darf, ohne eine ilerie Klage z:i ; 

befürchten zu messen. 
Warum, diese Frage stellt s ich hr;t 

Ries einen für ihn so iiberaus l73ei- 
freulichen ProzeE begonnen? WE-~DII 
hat er sich njdit, wie in sslchen Fäileri - 
üblicli, zunächst einmal mit'  einer 
einstweiltgen Verfügung gegen die 
Behauptungen zur Wehr gesetzt? Es 
war in der mündlichen Veihatid1ur.g : 
von dem Schreiben des ProzeESevo:l- 
mächtigten von Dr.Ries die Rede, in 
dem gegenuber- dem Rundfu~!; üuf 
den anhangigen Rechtsstreit hingewie- 
sen worden und die Empfehl'dng grse- 
ben war, eine vorgesei~ene Senduxig 
insgesamt zu streichen. 

Engelmanli, dem durch  der^ Prozeß zol- 
ci~e Verkauiswcrbui~g z ~ t e i l  wird, i n~ iß  
zugleich eine Last des eriolgreichrn , 
Autors tragen: ein Raubdruck seines 
Buches zum Preis von 6 Maik lie,! i ~ -  
zwischen vor. RUDOLF GER,i:k.RDT ! 

.,. .- . - - - . . .. - . . - 

W- - - --  - 
„Wic?tige Ei'kenntzisseq' in 'Stamlllneim 
,& KARLSRUBE, 22, Jtmuar. h e  

v I er Bundesanwaltschaft zu erfah- 
ren war, wilrtien die Zellen der in 
Stilttg21-t-Slerunh2im . einsitzenden 
Baader-Meinhcf-Bäf tlinge am Mitt- 
wockmorgen wieder, diirchsucht. Dem 
lag eine Anordnung dcs zuständiaen 
Zweiten Senats des Öberlar,desgeri&ts 
St~tttgert zugrunde. Nach Erklärung 
von Bundesanwalt Bubek besteht der 
Vcreacht, da3 dia Iiäftlinge weiterhin 
ihre kriminelle Tätigkeit aus der Haft- 
anstalt unter Umgehung der richter- 
lichen; 13-t,ro!linstanz fortsetzen. Auch 
die ~ r n  2. Oktober' 1974 erhobene AR- 
Nage hatte bereits den Psrwurf ent- 
halten, daß sich die Angeschuldigten 
norh in der Untersuchungshaft in einer 
krirpinellen VePeinigung betätigt 
haben. Nach Auskunft der Bundesan- 
waltsckaft wurden bei der neuen 
Dirrchsuchuna wichtiae Erkenntnisse 
gewonven. ~inze!heiten wollte. nr&-in 
Kzrlsruhe 'e em Stadium noch 

tfiicht meen. 2 3. JA! - - - - ,  - - <  

$e:&ed&e ~fii~elaime ierseit  Rente nislif 
- . .- -- -- -P - - - _ _ _  _ _ _  I -. 
, G. KARLSRUHE, 17. Januar. Die 
Verschuidcnslclausel des Bundesversor- 
gungsgesetzes (Paragrapli 24, Absatz 2) 
1st vom Biindesverfassungsgericht in 
einer neuen Entscheidung für verfas- 
sungswidrig erklärt und, ein darauf be- 
ruliliendes Urteil eines Landessozialge- 
richtes . ist aufgehoben worden. Die 
Klausel kana nach der Ansicht, der 
Xarlsruher ~ i c h t e r  wie eine .,E$hei- 
dungsstr~ie" wirken, 

p Eine Kriegerwitwe vwliert ihre Hin- 
terbliebenenrente. wenn sie wieder 
heiratet. Wird ihre neue Ehe geschie- 
den, so lebt ihr Anspruch auf Wityen- 
Versorgung nur dann wieder auf, wenn 
die Ehe „ohne alleiniges oder üb'erwie- 
gendes Verschuider- der Witwe" aufge- 

i löst 'worden- ist. Eine-schuldig "gesjhte- 
! dene Kriegerwitwe verlor $!so -- die-, 
; ist der Inhalt der Verschuldenslclausel- 

'- ihre Reiltenbezüge e~dgültip. + 
' 

Der ,Fall, dGr, dieser ~ n t s c h c i d u i i ~  z- : 

:grunde' lag, zeigt besonders anschaulich, 
zu welchen UnL.i:ligkeiten ' die gesetz- 

kliche Regelung - führen Ironnte. Eine 
Kr iege~ i twe .ha t t e  h Jahre 1953 einen 

, um vier Jahre jüngeren Mann geheira- 
tet. Einige Jahre 'später , w r d e  die Ehe: 
aus dem Alleinverschulden der Frau . geschieden, weil sie entgegen dem 

! 
Wunsch ihfes Mannes keiile IZinder . 
mehr haben wollte. Sie hatte bereits 
.zwei Kinder mit in .die Ehe gehracl~i. 

' war 'damals über &e Mitte der Dreißig I hinaus und mußte von ihrem Einkom- 
i*men nicht nur ihre Familie unterstüt- 

zen, sondern a ~ o i  ihren Vater und Grofl- 
I vater. 41s es ihnen dann wirtschzftlich 1 

besser ging, fühlte sie 'sich für ein wei- , 

' teres Kind als zu -alt ~ i l d  verbraucht ... 
;Da sie den .Wun,sch ihres Mannes aber 
verstand und ihm, ,den Weg. zu e i F r  
altersmäßig zu ihm passenden Frau 

!nicht versperren wollte, ei:ligte sie sich 
' mit ihm ' friedlich auf die Scheidung. 
Die Ehefrau allerdings nahm - wie sie 
die Dinge schildert - die alleinige 

' Schuld auf sich,da sie für ihren Mann, 
der. Beamter war, sonst berufliclie 

',Nachteile befürchtete: Trotzdem würde 
ihrRentenantrag abgelehnt, da nach 
dem Sch s r  i l ' h e A  
feststand$%P$ . ,. 7' . 8.. & i ~ -  ~ ~ ~ s c h u l d  I ,  

Nach, derAuffassung. des Eundesver- 
i fassungegerichts verstößt diese Ver- 
':schuldensklausel gegen den Gleich- 
. heitsstatuf in ' Verbindung mit dem 
Sozialstaatsprinzip. Es sei sachwidrig, 
so heißt es in der Entscheidung, das 

;Verschulden oder Nichtverschulden 
. - - - . -- 

eiier ~ r i ege rwi tv~e  ,an einer ~cheidiing 
, zum Kriterium für das Wiederaufleben 
der Rentenbezüge zu machen. 

Diese. unterschiedliche Behandlung 
läßt sich nach der Ansicht der Richter 
nicht mit der .Erwägung rechtfertigen, 
die Verschuldensklousel wolle d!e neue 
Ehe schützen. Es sei nicht Aufgabe des 
Versorgungsrechts, auf die Ehernoral 
einer Witwe einzuwirken. Für die Ver- 
sorgung aus einer f ükeren Ehe dIirfe 
das Verhalten Ger d i twe in einer spä- 

. teren' Ehe nicht herangezogen werden. 
Die Verrchuldenslrlausel könne auch 
nicht aus der Funktion der wieder- 
'auflebenclen Witwenrente begriiiidet 
werrlen. Die Heirat einer Witwe entla- 
ste zun#c:lst einmal den Ve-scrgungs- 
träger,.da er keine Rente'niehr zu zal-i- 
len brauche. Diese „iufäIiige Begüiisti- 
.gungU müsse aber nach der Scheidung 
der neuen Ehe unabhängig voll der 
Frage des Verschuldens entfallen. Der 
Staat hake  seine „Verrorgungslnst" von _ < . -. _ .  --.._ . -- -- . 
neuem zu Übernehmen, wenn die Ehe- 
frau .aus der geschiedenen Ehe keine 
Unterhaltsansprüche besitze. 

, .Die Richter weisen schließlich auch 
dsrauf hin, daß l a s  Beamten- und das 
WiederguFmachur.gsrech t eine Ver- 
schuldensklausel cicht , kennen. Im 
Sozialversicherungsr~cht i ~ t  seit d e n  
Rentenreformgesetz von 1S72 die Ver- 
.schuldensklausel für den gesamten Bed 
reich der 'Sozialversicherung ebenfalls 
beseitigL 

Es sei. so heil5t. es, nicht einleuch- 
-tend. daß Kriegerwitwen schlechter ge- 
stellt seien als Beamtenwitwen und die 
Witwen von Sozialversicherten. Denn 
z!le Regelungen betreffen nach 3er 
Auffassung der Richter das gleiche 
familienpolitische Problem der ,Onkel- 
ehen". den versorgungsberechtigten 
Witwen soll der EntgchluO zu heiraten 
erleichtert und damit soll die Zahl der 

~ - -~ . --~--- 

,Rentenkonkubinatea - v e e ~ g e r t  wer- 
den (1 BVfi ,505168). . 
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